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Die Senatorin für Kinder und Bildung,    Datum: 15.07.2016 

   Frau Dr. Buhse 

   361-15871 

 

V o r l a g e  Nr. L 40/19 

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 31.08.2016 

 

Verordnung über die Anerkennung einer für ein Lehramt  

an öffentlichen Schulen geeigneten Hochschulabschlussprüfung  

als Erste Staatsprüfung (A-LAV) 

 

A. Sachstand: 

Der Deputation für Kinder und Bildung ist auf ihrer Sitzung am 12. Dezember 2015 der Ent-

wurf einer Verordnung vorgelegt worden, die das Verfahren zur Anerkennung einer für das 

Lehramt an öffentlichen Schulen geeigneten Hochschulabschlussprüfung als Erste Prüfung 

für dieses Lehramt definiert. Das zukünftige Bremische Ausbildungsgesetz für Lehrämter 

schafft hierfür die Verordnungsermächtigung. Grundlage für die neue Verordnung ist eine 

seit Jahren erfolgreiche Anerkennungspraxis auf der Basis einer Verwaltungsanordnung. 

Ergänzend zur bisherigen Verwaltungsanordnung ist die Festlegung der erforderlichen 

Sprachkompetenzen aus dem Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter in der Verord-

nung aufgenommen worden. Diese Fassung ist in das Beteiligungsverfahren gegangen. 

Mit Blick auf den zunehmenden bundesweiten Bedarf an Lehrkräften soll mit der Verordnung 

sichergestellt werden, dass alle wesentlichen rechtlichen Ordnungsmittel der Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung „aus einem Guss“ qualitativ aufeinander abgestimmt sind. Dies betrifft die 

Regelungen für die Formen des Seitenstiegs ins Lehramt, für den Vorbereitungsdienst, für 

Weiterbildungsmaßnahmen sowie für die Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifika-

tionen. 

 

B. Lösung: 

In der Anlage 1 wird der überarbeitete Entwurf der „Verordnung über die Anerkennung einer 

für ein Lehramt an öffentlichen Schulen geeigneten Hochschulabschlussprüfung als Erste 

Staatsprüfung (A-LAV)“ vorgelegt. Über die Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren 

(Anlage 2) wird berichtet. 
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Es wurden Anregungen aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung eingearbeitet. Hieraus haben 

sich im Wesentlichen die Vereinfachung des Titels und der Abkürzung (der Buchstabe „V“ 

für Verordnung muss am Ende der Abkürzung stehen), Begriffspräzisierungen in § 1 und § 2 

sowie Umstellungen und Präzisierungen von Sätzen in § 5 und § 7 ergeben, die inhaltlich 

den Sinn nicht verändert haben, sondern ihn noch deutlicher zum Ausdruck bringen. 

Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen beinhalten 

überwiegend keine Einwände. Die Personalräte Schulen aus Bremen und Bremerhaven set-

zen sich jedoch kritisch mit der geplanten Verordnung auseinander. Sofern sich ihre Kritik 

auf die Sprachkompetenzerfordernis in der deutschen Sprache bezieht, wird diese nicht 

mehr gesondert betrachtet, weil diese Einwände ausgiebig in der zweiten Befassung der 

Deputation für Kinder und Bildung mit dem zukünftigen Bremischen Ausbildungsgesetz für 

Lehrämter gewürdigt worden sind. 

 

Folgende Stellungnahmen sind eingegangen: 

Der Personalrat Schulen Bremen begrüßt grundsätzlich die Möglichkeit der Anerkennung 

eines geeigneten Hochschulabschlusses als Erste Staatsprüfung und die darin vorgesehene 

Ausnahmeregelung für FH-Abschlüsse. Doch er wünscht, dass diese Anerkennung auch 

gegeben wird, „wenn nur ein Unterrichtfach oder eine Fachrichtung vorliegt“. Auch sieht er 

den Bedarf an weiteren „Möglichkeiten der ausbildungs- oder berufsbegleitenden Weiterqua-

lifizierung“. 

Die SKB weist darauf hin, dass die Voraussetzung für den Erwerb einer Lehramtsqualifikati-

on nach den ländergemeinsamen Standards der Lehramtsausbildung mindestens zwei Fä-

cher sind. Sie sind damit für Bremen, das sich verpflichtet hat, wie alle anderen Bundeslän-

der gemäß den Standards der Lehramtsausbildung auszubilden, die zwingende Vorausset-

zung für eine Anerkennung eines Hochschulabschlusses als Erste Staatsprüfung. 

Die Möglichkeiten weiterer Qualifizierungsmaßnahmen werden aktuell von der SKB geprüft. 

 

Der Personalrat Schulen Bremerhaven zieht eine Verbindungslinie vom Seiteneinstieg hin 

zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen und sieht folgerichtig im letzte-

ren Fall nicht alle Anerkennungskriterien berücksichtigt. Darüber hinaus fordert er, eine Aus-

sage zur Gültigkeitsdauer der Anerkennung zu treffen, damit sichergestellt ist, dass die Be-

werberin/der Bewerber im Auswahlverfahren für einen Platz im Vorbereitungsdienst bleibt, 

auch wenn sie/er nicht umgehend einen Ausbildungsplatz erhält. 
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Die SKB sieht es als zwingend an, zwischen dem Seiteneinstieg und der Anerkennung aus-

ländischer Lehrerberufsqualifikationen zu unterscheiden: 

� Der Seiteneinstieg ist nur vorzuhalten für besondere Mangelfächer in der Lehr-

amtsausbildung, die durch die regulären lehramtsbezogenen Studiumsabsolven-

tinnen und –absolventen nicht abgedeckt werden können. Nur dann wird geprüft, 

inwieweit ein Weg von einer nicht-lehramtsbezogenen wissenschaftlichen Ausbil-

dung zu einer Lehramtsausbildung ermöglicht werden kann. 

� Bei Lehrkräften aus dem Ausland liegt völlig unabhängig von einem Mangelfach 

eine ausländische Lehrerberufsqualifikation vor. Für sie gibt es keinen Seitenein-

stieg, denn sie sind ja Lehrkräfte – eine Anerkennung der ausländischen Lehrer-

berufsqualifikation nur in einer Mangelfachsituation in Bremen entspräche nicht 

den vielfältigen gesetzlichen Vorgaben, sondern würde eine Diskriminierung für 

ausländische Lehrkräfte darstellen. 

Für die Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen aus aller Welt als 

Lehramtsqualifikation nach den bundesdeutschen Vereinbarungen und landesspezi-

fischen rechtlichen Vorgaben bedarf es spezifischer Anerkennungsverfahren und der 

Ermöglichung von Ausgleichsmaßnahmen, sofern wesentliche Unterschiede zwi-

schen einer ausländischen Lehrerberufsqualifikation und einer Lehramtsqualifikation 

in Bremen festgestellt werden. Dies wird nicht über eine Verordnung zum Seitenein-

stieg, sondern über eine Anerkennungsverordnung geregelt. 

Die SKB stimmt dem Personalrat Schulen Bremerhaven zu, dass in der Verordnung kei-

ne Aussage zur Dauer der Gültigkeit der Anerkennung getroffen worden ist. Gleichzeitig 

zeichnet sich eine Mangelsituation dadurch aus, i.d.R. nicht von Dauer zu sein. Dies ist ein 

Spannungsverhältnis. Um dem zu begegnen und eine Lösung herbeizuführen, sieht der 

überarbeitete Entwurf in § 6 vor, dass zukünftig bei einer Anerkennung eines Hochschulab-

schlusses als Erstes Staatsexamen die Unterlagen von der SKB umgehend an das Landes-

institut für Schule weitergeleitet werden. So stellt die SKB sicher, dass die Bewerbung zum 

nächstmöglichen Einstellungstermin in den Vorbereitungsdienst berücksichtigt werden kann 

und bei Nichterfolg im Auswahlverfahren für den nachfolgenden Einstellungstermin bleibt. 

Angesichts der Mangelfachsituation ist es grundsätzlich selten, überhaupt auf einen Ausbil-

dungsplatz warten zu müssen. 

Damit reagiert die SKB zugleich auf ihre aktuelle Feststellung, dass offenbar das bisherige 

doppelte Seiteneinstiegs-Bewerbungsverfahren – zunächst der Antrag an die Behörde auf 

Anerkennung des Hochschulabschlusses als Erstes Staatsexamen, danach die Bewerbung 
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beim Landesinstitut für Schule um einen Platz im Vorbereitungsdienst – in Bremen an einer 

Berufsqualifizierung in einem Mangelfach interessierte Menschen verloren gehen lässt. 

Die SKB dankt dem Personalrat Schulen Bremerhaven für diesen Hinweis und sieht in 

der Vereinfachung des Wegs über den Seiteneinstieg in den Vorbereitungsdienst (§ 6) eine 

umgehende pragmatische Lösung für das von ihm aufgezeigte Spannungsverhältnis. 

 

Die Frauenbeauftragte Schulen Bremerhaven schließt sich der Stellungnahme des Per-

sonalrats Schulen Bremerhaven an und verweist angesichts ihrer Wahrnehmung der prob-

lematischen Personalversorgungssituation in einzelnen Fächern darauf, dass viele Lehrkräf-

te an Schulen Unterrichtsfächer fachfremd unterrichten würden. Die Situation sei dabei an 

den Schulen sehr unterschiedlich. Deshalb möchte sie nicht, dass zwei Unterrichtsfächer die 

Anerkennungsvoraussetzung sind, und sieht hierin sogar eine Diskriminierung. 

Die SKB kann keine Diskriminierung darin erkennen, die bundeseinheitlichen Vorgaben ei-

ner Lehramtsqualifizierung einzuhalten. Der Mangel an ausgebildeten Lehrkräften in einzel-

nen Fächern und an einzelnen Schulen darf nicht zu einer Absenkung der Qualität der Lehr-

amtsausbildung in Bremen führen. Im Gegenteil: Gerade das Land Bremen braucht – wie 

der aktuelle Bildungsbericht aufs Neue zeigt – besonders gut qualifizierte Lehrkräfte mit ei-

ner entsprechenden Lehramtsqualifikation, um den herausfordernden Anforderungen quali-

tativ gerecht zu werden. Perspektivisch wird die SKB durchaus die Form eines Seitenein-

stiegs in eine Unterrichtserlaubnis in einem Fach gemeinsam mit dem Ressort Wissenschaft 

beraten. Doch eine Unterrichtserlaubnis ist keine Lehramtsqualifikation. Es wird sehr darauf 

zu achten sein, dass eine Unterrichtserlaubnis nicht für den betreffenden Menschen in einer 

berufsbiografischen Sackgasse endet. 

 

Die Frauenbeauftragte Schulen Bremen, die Schwerbehindertenvertretung Schulen für 

Bremen und Bremerhaven, der Landesverband Bremen der GEW und der Deutsche 

Gewerkschaftsbund (DGB) haben keine inhaltlichen Einwände vorgebracht. 

 

Der Ausbildungspersonalrat des LIS stimmt dem Verordnungsentwurf grundsätzlich zu 

und formuliert konkrete Fragen dazu. So werde in § 3 Absatz 2 nur auf das Sprachkompe-

tenzniveau C2 verwiesen, nicht jedoch wie im Gesetz auf das Niveau C1. Zudem fragt er 

nach dem rechtlichen Bezug in § 7, statt § 30 Absatz 2 AV-L müssten es § 29 Absätze 1 und 

2 sein.  

Die SKB dankt für die Nachfragen. Sie hat im Zuge der Rechtsförmlichkeitsprüfung § 7 neu 

gefasst. Die Festlegung der Sprachkompetenzen ist identisch mit der entsprechenden ge-
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setzlichen Definition im zukünftigen Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter. In § 3 

Absatz 1 Nummer 3 A-LAV wird auf das erforderliche Mindestsprachniveau C1 hingewiesen. 

 

Die Stellungnahme des Landesverbandes Bremen (dbb bremen) bezieht sich hinsichtlich 

des Seiteneinstiegs auf die Sprachkompetenzen und ist in der zweiten Befassung der Depu-

tation für Kinder und Bildung am 22.06.16 mit dem Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehr-

ämter umfassend gewürdigt worden. 

 

Im Rahmen des Konsultationsverfahrens der norddeutschen Bundesländer hatte Ham-

burg die Empfehlung des grundsätzlichen Erfordernisses deutscher Sprachkompetenzen auf 

C2-Niveau für die Lehramtsausbildung ausgesprochen. Hierauf ist in der Vorlage zur zweiten 

Befassung der Deputation für Kinder und Bildung am 22.06.16 mit dem Bremischen Ausbil-

dungsgesetz für Lehrämter hingewiesen und eingegangen worden. Es gab ansonsten „keine 

Bedenken“ gegen die Vorlage. 

 

C. Finanzielle Auswirkungen / Gender-Relevanz 

Mit der Verordnung sind keine finanziellen Auswirkungen verbunden. Sie bildet im Wesent-

lichen die bestehende Praxis ab, die in § 6 vorgenommene Weiterentwicklung bringen kei-

ne neuen Kosten mit sich. 

Frauen und Männer sind von den Änderungen in gleichem Maße betroffen. 

 

E. Beschlussvorschlag 

Die Deputation für Bildung stimmt dem Entwurf der Verordnung über die Anerkennung einer 

für ein Lehramt an öffentlichen Schulen geeigneten Hochschulabschlussprüfung als Erste 

Staatsprüfung (A-LAV) zu. 

 

In Vertretung 

gez. 

 

 

Frank Pietrzok  

(Staatsrat) 
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Gesetzblatt 
der 

Freien Hansestadt Bremen 

2015 Verkündet am  Nr.  

 

 

Verordnung über die Anerkennung einer für ein Lehramt 
an öffentlichen Schulen geeigneten Hochschulabschlussprüfung 

als Erste Staatsprüfung (A-LAV) 

Vom XX. Monat XXXX 

Aufgrund des § 9 Absatz 1 in Verbindung mit § 12 des Bremischen Lehrer-
ausbildungsgesetzes vom 16. Mai 2006 (Brem.GBl. S. 259 ― 221-i-1), das zuletzt 
durch Gesetz vom xxx (Brem.GBl. S. ….) geändert worden ist, wird verordnet: 

§ 1 

Ziel 

Diese Verordnung regelt das Nähere zur Anerkennung einer für das Lehramt an 
öffentlichen Schulen geeigneten Hochschulabschlussprüfung als Erste Staatsprüfung 
für dieses Lehramt. 

§ 2 

Unterrichtsfächer 

(1) Eine Hochschulabschlussprüfung ist als Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an öffentlichen Schulen geeignet, wenn die Hochschulqualifizierung mindestens zwei 
Unterrichtsfächer oder mindestens zwei Fachrichtungen umfasst. 

(2) Die Anerkennung erfolgt nur, wenn mindestens eines der Unterrichtsfächer 
oder mindestens eine der Fachrichtungen in den Stadtgemeinden Bremen oder 
Bremerhaven von der Senatorin für Kinder und Bildung als Mangelfach deklariert 
wurde. 

(3) Ein Mangelfach liegt vor, wenn nach Feststellung durch das Fachressort das 
Fach oder die Fachrichtung im Vorbereitungsdienst nicht durch Absolventinnen oder 
Absolventen eines Lehramtsstudiums abzudecken ist. 
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§ 3 

Voraussetzungen für die Anerkennung des Hochschulabschlusses  
als Erste Staatsprüfung 

(1) Die Voraussetzungen für die Anerkennung sind: 

1. der Abschluss einer wissenschaftlichen Hochschule (Master, Diplom, Magister) 
oder in besonders begründeten Ausnahmefällen ein Masterabschluss einer 
Fachhochschule, der in der Bundesrepublik erworben worden ist oder in der 
Bundesrepublik als wissenschaftlicher Hochschulabschluss anerkannt ist, 

2. zwei benotete Fächer oder Fachrichtungen; mindestens eines der Unterrichts-
fächer oder die Fachrichtung muss aus dem Abschlusszeugnis ableitbar sein, 
ein weiteres Unterrichtsfach oder die Fachrichtung kann aus dem Vordiplom- 
oder Bachelorzeugnis abgeleitet werden, 

3. die für die Unterrichts- und Erziehungstätigkeit im Vorbereitungsdienst 
mindestens erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse auf dem Niveau C1 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen und 

4. Teamfähigkeit sowie pädagogisches Interesse an der Arbeit mit Schülerinnen 
und Schülern. Diese sind mit einem aussagekräftigen Motivationsschreiben 
auszuweisen. Auf belegtes ehrenamtliches Engagement in Vereinen, gemein-
nützigen Initiativen oder sozialen Einrichtungen, oder auf Lehrerfahrungen an 
der Universität oder in anderen Bildungseinrichtungen ist in dem Motivations-
schreiben einzugehen. 

Sofern bei der Antragstellung Sprachkompetenzen noch nicht auf dem Niveau C2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen vorhanden sind, 
wird von der Antragstellerin oder dem Antragsteller erwartet, ausbildungsbegleitend 
während des Vorbereitungsdienstes selbstständig aktiv an der Weiterentwicklung der 
eigenen deutschen Sprachkompetenzen zu arbeiten, um das Sprachkompetenz-
niveau C2 zu erreichen. 

(2) Von einem Zugang zum Seiteneinstieg ist ausgeschlossen, wer bereits eine 
Staatsprüfung für ein Lehramt nicht bestanden hat. Gleiches gilt für jene 
Bewerberinnen und Bewerber, die bereits eine Befähigung für ein Lehramt erworben 
haben. 

§ 4 

Besondere Voraussetzungen für das Fach Türkisch als Lehramtsfach 

Für das Fach Türkisch als Lehramtsfach werden zusätzlich zu den Voraus-
setzungen nach § 3 folgende Kriterien für die Anerkennung festgelegt: 

1. Die Antragstellerin oder der Antragsteller verfügt über Sprachkompetenzen in 
Türkisch auf dem Niveau C 2 des europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen. 
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2. Die Antragstellerin oder der Antragsteller weist 

a) ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Turkologie oder 

b) ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine mindestens dreijährige 
Berufserfahrung in der Unterrichtstätigkeit für das Fach Türkisch an Schule 
oder Hochschule nach. 

§ 5 

Antrag auf Anerkennung 

Der Antrag auf Anerkennung muss eine beglaubigte Kopie des Diplom-/Magister- 
oder Masterzeugnisses sowie des Vordiplom-/Bachelorzeugnisses und gegebenen-
falls den erforderlichen Sprachkompetenznachweis enthalten. 

§ 6 

Bewerbung für den Vorbereitungsdienst 

Mit der Anerkennung des Hochschulabschlusses als Erste Staatsprüfung werden 
die Unterlagen als Bewerbung zum nächstmöglichen Zulassungstermin für den 
Vorbereitungsdienst in Bremen in dem betreffenden Lehramt unmittelbar an das 
Landesinstitut für Schule weitergeleitet. Die Antragstellerin oder der Antragsteller 
wird hierüber in Kenntnis gesetzt. 

§ 7 

Zusätzliche Prüfungen im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung 

(1) Für das nicht aus dem Abschlusszeugnis abgeleitete Unterrichtsfach oder die 
nicht aus dem Abschlusszeugnis abgeleitete Fachrichtung kann gemäß § 29 
Absatz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Lehrämter eine zusätzliche 
fachwissenschaftliche Prüfung im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung durchgeführt 
werden. 

(2) Sofern kein bildungswissenschaftliches oder fachdidaktisches Studium 
nachgewiesen wurde, ist gemäß § 29 Absatz 2 der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung für Lehrämter eine bildungswissenschaftliche Prüfung im Rahmen der 
Zweiten Staatsprüfung abzulegen. 

§ 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am ……. in Kraft. 

Bremen, den  

Die Senatorin für Kinder und Bildung 


